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Bruno Primetshofer

Überlegungen Fragen des Papstwahlrechts
zunehmen oder abzulehnen Se1lit Jahrhun-Durch den 11 Februar 2013 völlig

erwarteten Rücktritt VO  u enedL. AVI derten ist der Gewählte bereits der Weihe
ist das Amt des Papstes aD dem Feb- ach Bischof. Es stellt sich aber die Frage,
FUar 20153 vakant geworden. DIe Wahl des Was tun Sel;, WEnnn der Gewählte nicht
Nachfolgers richtet sich ach dem eX Bischof ist, Ja vielleicht überhaupt keine
Url1s CAaNONICI 1983) und den VO  b aps Jo Weihe hat
hannes Paul LL erlassenen Bestimmungen.‘

eue Akzente
Voraussetzungen für
dıe Wahl zu Das kanonische Recht VO  u 1917 (Codex

Url1s CanonI1cCl; CIC/1917) hat diese Fra-
Aktives Wahlrecht besitzen Kardinäle, SC nicht behandelt, sondern tellte apidar
ange S1€ och nicht das Lebensjahr fest, dass der ZU. aps Gewählte mıt Än-
vollendet aben; DaSssSıVv wahlberechtigt ist nahme der Wahl volle Leitungs-(Juris-
jeder katholische Mann. Es könnte auch diktions-)gewalt In der Kirche
ein nicht mehr aktiv wahlberechtigter innehabe (C 219) Vom Erfordernis der |ME
ardına. ZU. aps gewählt werden, schofsweihe ist überhaupt nicht die Rede.

besitzt ach wI1Ie VOTr das pPassıve Wahl- aps Pıus AIl hat sich 195 / ıIn einer
recht (Wählbarkeit). DIe Papstwahl findet Stellungnahme dieser Frage dahinge-
se1it Jahrhunderten ıIn der Sixtinischen Ka- hend geäußert, dass der ZU. aps gewähl-
pelle 1mM Vatikan (Konklave) Gewählt ale mıt Annahme der Wahl sofort aps
ist derjenige, der ZweIl Drittel der Stimmen mıt vollen Rechten Ssel, die Unfehlbarkei
der 1mM Konklave anwesenden ardınale In auDens- und Sittenfragen eINgE-
erreicht hat. schlossen. Er MUSSE allerdings weihefähig

und auch willens se1nN, die Bischofsweihe
empfangen.“ Das geltende Gesetzbuch

Wahl un Bischofsweihe AaUuSs dem re 1983 (CIC/1983) verknüpftt,
sofern der Gewählte nicht ohnedies schon

Der se1it Jahrhunderten geläufige Vorgang Bischof ist, In einer bis dato nicht restlos
der aps  a besteht In der Bezeichnung geklärten e1se die aps  a mıt dem
eiInNnes Kandidaten Urc. Kardinäle Empfang der Bischofsweihe. Der Gewählte
völligem Ausschluss der Offentlichkeit. Sel, sofern nicht Bischof ist, sofort (sta-
Dem Gewählten steht CS frei, die Wahl tim) ZU. Bischof weihen (C 332 2°)

Johannes aıı] {., Apostolische Onstıitution „Univers] Dominicı Gregis’, AAS 1996 3()5—- 345
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Bruno Primetshofer

Überlegungen zu Fragen des Papstwahlrechts

Durch den am 11. Februar 2013 völlig un-

erwarteten Rücktritt von Benedikt XVI. 

ist das Amt des Papstes ab dem 28. Feb-

ruar 2013 vakant geworden. Die Wahl des 

Nachfolgers richtet sich nach dem Codex 

Iuris canonici (1983) und den von Papst Jo-

hannes Paul II. erlassenen Bestimmungen.1 

1 Voraussetzungen für 
die Wahl zum Papst

Aktives Wahlrecht besitzen Kardinäle, so-

lange sie noch nicht das 80. Lebensjahr 

vollendet haben; passiv wahlberechtigt ist 

jeder katholische Mann. Es könnte auch 

ein nicht mehr aktiv wahlberechtigter 

Kardinal zum Papst gewählt werden, d. h. 

er besitzt nach wie vor das passive Wahl-

recht (Wählbarkeit). Die Papstwahl findet 

seit Jahrhunderten in der Sixtinischen Ka-

pelle im Vatikan (Konklave) statt. Gewählt 

ist derjenige, der zwei Drittel der Stimmen 

der im Konklave anwesenden Kardinäle 

erreicht hat.

2 Wahl und Bischofsweihe

Der seit Jahrhunderten geläufige Vorgang 

der Papstwahl besteht in der Bezeichnung 

eines Kandidaten durch Kardinäle unter 

völligem Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Dem Gewählten steht es frei, die Wahl an-

1 Johannes Paul II., Apostolische Konstitution „Universi Dominici Gregis“, AAS 88 (1996), 305–343.
2 Vgl. AAS 49 (1957), 924.
3 Eine inhaltlich identische Aussage enthält der Kodex für die Orientalischen Kirchen (CCEO), 

c. 44 § 1.

zunehmen oder abzulehnen. Seit Jahrhun-

derten ist der Gewählte bereits der Weihe 

nach Bischof. Es stellt sich aber die Frage, 

was zu tun sei, wenn der Gewählte nicht 

Bischof ist, ja vielleicht überhaupt keine 

Weihe hat.

3 Neue Akzente

Das kanonische Recht von 1917 (Codex 

Iuris Canonici; CIC/1917) hat diese Fra-

ge nicht behandelt, sondern stellte lapidar 

fest, dass der zum Papst Gewählte mit An-

nahme der Wahl volle Leitungs-(Juris-

diktions-)gewalt in der gesamten Kirche 

innehabe (c. 219). Vom Erfordernis der Bi-

schofsweihe ist überhaupt nicht die Rede.

Papst Pius XII. hat sich 1957 in einer 

Stellungnahme zu dieser Frage dahinge-

hend geäußert, dass der zum Papst gewähl-

te Laie mit Annahme der Wahl sofort Papst 

mit vollen Rechten sei, die Unfehlbarkeit 

in Glaubens- und Sittenfragen einge-

schlossen. Er müsse allerdings weihefähig 

und auch willens sein, die Bischofsweihe 

zu empfangen.2 Das geltende Gesetzbuch 

aus dem Jahre 1983 (CIC/1983) verknüpft, 

sofern der Gewählte nicht ohnedies schon 

Bischof ist, in einer bis dato nicht restlos 

geklärten Weise die Papstwahl mit dem 

Empfang der Bischofsweihe. Der Gewählte 

sei, sofern er nicht Bischof ist, sofort (sta-

tim) zum Bischof zu weihen (c. 332 § 23).
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1e8es Problem hat sich TEeUNC. In den, Wenn der Gewählte überhaupt keine
den etzten Jahrhunderten nicht gestellt, Weihe besitzt, auch nicht die D1ia-

konats- oder Priesterweihe. DIes War belweil alle ZU. aps Gewählten bereits die
Bischofsweihe empfangen hatten. Es aps Hadrian 1276) der Fall, der ZU.

und ist) el unerheblich, OD der (Je- Zeitpunkt Se1lINer Wahl weder die TIiester-
wählte Bischof einer DIOzese (Diözesanbi- och Bischofsweihe besafß Er starb, ohne
schof) oder Titularbischof (im Deutschen eine Weihe empfangen en Irotz-
werden bestimmte Titularbischöfe biswel- dem wird In den Papstlisten als nhaber
len unexakt als ‚Weihbisc.  C6 bezeichne des tuhles erı geführt.“
einer nicht mehr existenten DIOzese ist; Es gab also bereits einen Papst, der kei-
entscheidend ist ausschliefßlic. der Besıtz 1E Weihe 89 1ese Möglichkeit ist auch
der Bischofsweihe. aufgrun des geltenden Rechts nicht aUS-

Bel einem Gewählten, der keine |ME zuschlielsen. Es könnte auch heute einen
schofsweihe hat, tellen sich aber nicht gewählten aps geben, der ale ist und
zuletzt aufgrun des „timings’ zwischen der möglicherweise eine unmittelbar auf
Wahl und Weihe einIge Fragen. Der (Je- die Wahl olgende Bischofsweihe („statim
setzgeber hat diesbezüglich keine eindeu- ordinetur episcopus”, 332 als
tige Entscheidung getroffen. Was el assend findet. 1ne Bischofsweihe, zumal
denn letztlich das „‚sofort (statim)” des Wenn CS sich den gewählten aps han-

332 z€ Ist der Gewählte mıt Annahme delt, bedarf einer entsprechenden weltweli-
der Wahl schon aps mıt en jurisdik- ten Vorbereitung! Der ZU. aps gewählte
tionellen Befugnissen eiINSCHLEISLIC der Nichtbischo könnte, Ca Ja, WIE aps
Unfehlbarkeit In ezug auf die Leitung Pıus AIl festgehalten hat, mıt Annahme
der Gesamtkirche, wI1Ie dies aps Pıus AIl der Wahl bereits rechtmäfßiger aps mıt
ZU. USdruc. gebrac hat? Oder wird CI en jurisdiktionellen Befugnissen 1ST,
das erstT, achdem CI ZU. Bischof geweiht VO Erfordernis der sofortigen ischofs-
worden ist® Dass der Gewählte allein auf- weihe dispensieren.
grun der Wahl ZU. aps keine Weihe-
gewalt besitzt, steht aufßer Zweiftel. Denn
diese kommt 1Ur demjenigen der eine „Pro-episkopale Tendenzen
Weihe (Priester, ischo Uurc einen |ME
SC empfangen hat. DIe 1mM nachkonziliaren kanonischen Recht

Auf die naheliegende Frage, Was denn feststellbare „pro-episkopale Note”> hatte
rechtens Sel, WEnnn der Gewählte ZW ar WEeI1- eine bis 1ın nicht gekannte Aufwertung
hefähig, aber nicht willens ist, die ischofs- des bischöflichen Weihegrades ZUFK olge.
weihe unmittelbar 1mM Zusammenhang mıt Im (egensatz ZU. früheren Recht darft ein
Se1iINer Wahl (statiım) empfangen, gibt ZU. 107esan- oder Auxiliarbischo Be-
das kanonische Recht keine Antwort. DIes stellter Sein Amt erst nachdem CI

könnte insbesondere dann ktuell WEeI- die Bischofsweihe empfangen hat (C 379)

Vgl LIh 1 1156
Schmitz, Tendenzen nachkonziliarer Gesetzgebung, 1: kKR 146 1977 354-396.; Pri-

metshofer, fur pro-episkopalen Tendenz des Kirchenrechts, 1n Kremsmair/ H. Pree
(Ho.) ÄArs bon] el aequl, Berlin 1997, 295309
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Dieses Problem hat sich freilich in 

den letzten Jahrhunderten nicht gestellt, 

weil alle zum Papst Gewählten bereits die 

Bischofsweihe empfangen hatten. Es war 

(und ist) dabei unerheblich, ob der Ge-

wählte Bischof einer Diözese (Diözesanbi-

schof) oder Titularbischof (im Deutschen 

werden bestimmte Titularbischöfe biswei-

len unexakt als „Weihbischöfe“ bezeichnet) 

einer nicht mehr existenten Diözese ist; 

entscheidend ist ausschließlich der Besitz 

der Bischofsweihe.

Bei einem Gewählten, der keine Bi-

schofsweihe hat, stellen sich aber nicht 

zuletzt aufgrund des „timings“ zwischen 

Wahl und Weihe einige Fragen. Der Ge-

setzgeber hat diesbezüglich keine eindeu-

tige Entscheidung getroffen. Was heißt 

denn letztlich das „sofort (statim)“ des 

c. 332 § 2? Ist der Gewählte mit Annahme 

der Wahl schon Papst mit allen jurisdik-

tionellen Befugnissen einschließlich der 

Unfehlbarkeit in Bezug auf die Leitung 

der Gesamtkirche, wie dies Papst Pius XII. 

zum Ausdruck gebracht hat? Oder wird er 

das erst, nachdem er zum Bischof geweiht 

worden ist? Dass der Gewählte allein auf-

grund der Wahl zum Papst keine Weihe-

gewalt besitzt, steht außer Zweifel. Denn 

diese kommt nur demjenigen zu, der eine 

Weihe (Priester, Bischof) durch einen Bi-

schof empfangen hat.

Auf die naheliegende Frage, was denn 

rechtens sei, wenn der Gewählte zwar wei-

hefähig, aber nicht willens ist, die Bischofs-

weihe unmittelbar im Zusammenhang mit 

seiner Wahl (statim) zu empfangen, gibt 

das kanonische Recht keine Antwort. Dies 

könnte insbesondere dann aktuell wer-

den, wenn der Gewählte überhaupt keine 

Weihe besitzt, d. h. auch nicht die Dia-

konats- oder Priesterweihe. Dies war bei 

Papst Hadrian V. (1276) der Fall, der zum 

Zeitpunkt seiner Wahl weder die Priester- 

noch Bischofsweihe besaß. Er starb, ohne 

eine Weihe empfangen zu haben. Trotz-

dem wird er in den Papstlisten als Inhaber 

des Stuhles Petri geführt.4 

Es gab also bereits einen Papst, der kei-

ne Weihe besaß. Diese Möglichkeit ist auch 

aufgrund des geltenden Rechts nicht aus-

zuschließen. Es könnte auch heute einen 

gewählten Papst geben, der Laie ist und 

der möglicherweise eine unmittelbar auf 

die Wahl folgende Bischofsweihe („statim 

ordinetur episcopus“, c. 332 § 2) als un-

passend findet. Eine Bischofsweihe, zumal 

wenn es sich um den gewählten Papst han-

delt, bedarf einer entsprechenden weltwei-

ten Vorbereitung! Der zum Papst gewählte 

Nichtbischof könnte, da er ja, wie Papst 

Pius XII. festgehalten hat, mit Annahme 

der Wahl bereits rechtmäßiger Papst mit 

allen jurisdiktionellen Befugnissen ist, 

vom Erfordernis der sofortigen Bischofs-

weihe dispensieren.

4 „Pro-episkopale“ Tendenzen

Die im nachkonziliaren kanonischen Recht 

feststellbare „pro-episkopale Note“5 hatte 

eine bis dahin nicht gekannte Aufwertung 

des bischöflichen Weihegrades zur Folge. 

Im Gegensatz zum früheren Recht darf ein 

zum Diözesan- oder Auxiliarbischof Be-

stellter sein Amt erst antreten, nachdem er 

die Bischofsweihe empfangen hat (c. 379). 

4 Vgl. LTh K, IV, 1136.
5 H. Schmitz, Tendenzen nachkonziliarer Gesetzgebung, in: AkKR 146 (1977), 384–396.; B. Pri-

metshofer, Zur pro-episkopalen Tendenz des neuen Kirchenrechts, in: J. Kremsmair / H. Pree 
(Hg.), Ars boni et aequi, Berlin 1997, 295–309.
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DIes bedeutet einen radikalen Bruch mıt Zu beachten ist 1mM Übrigen auch der
bisher Bestehendem. DIe Geschichte welst Umstand, dass och der die |ME
zahlreiche auf, bei denen Kandidaten schofsweihe Sarl nicht den sakramen-
vordringliches Interesse der mıt dem |ME talen Weihestufen ezählt hatte. 49
schofsamt bisweilen verbundenen landes- führte AaUs, dass dem Be-
herrlichen Hoheitsgewalt (z.B Fürstlerz| orl der höheren Weihen die rlester-,
ischo zeigten; die spirituelle Selte des Diakonats- und Subdiakonatsweih:
Bischofsamtes (Bischofsweihe) stand nicht verstehen Selen. Von einer Bischofsweihe
immer 1mM Vordergrund. Durch den EMPp- ist In diesem Zusammenhang überhaupt
fang der Tonsur die Betreffenden nicht die Rede. Demgegenüber legt
ZWarLr Kleriker, konnten demnach rch- 1009 nunmehr drei (sakra-
1C. Amter erlangen, besafßen aber keine mentale) Weihestufen fest, nämlich EpIS-
Weihegewalt. Daher usste CS auch In der opat, Presbyterat und Diakonat.
DIOzese einen mıt Bischofsweihe usge- DIe Bischofsweihe kann 1Ur einem
STatteten für Weihehandlungen geben; Kandidaten erteilt werden, der bereits
einen ‚WeLi  ischof”“. 1ese Bezeichnung Tiliestier 1ıst. Dass jeder katholische Mann
wird allerdings, WIE bereits erwähnt, heu- für das Amt des Papstes wählbar ist, steht

In anderem Zusammenhang verwendet. aufßer Streit. Wenn der Gewählte bereits
Der Zustand, wonach der amtierende |DJE Tiliestier ist, musste CI die Bischofsweihe
özesanbischof keine Bischofsweihe esals, empfangen. Wenn CI aber überhaupt keine
tellte TELNC eine Fehlentwicklung dar, Weihe besitzt, mussten iıhm die TI1Iester-
deren Korrektur ringen: erforderlich WAarl. und Bischofsweihe gespendet werden.

Es bedeutet allerdings eine grobe
Überdehnung des 1mM Grunde JL1-
TIen fundamentalistischen Standpunkts, Amtsverzıch
WEnnn bisweilen die Behauptung aufgestellt
wird, die ıIn der Vergangenheit amleren- Der aps kann VO  b Sseinem Amt zurück-
den Diözesanbischöfe ohne Bischofsweihe tLreten, ohne dass der Verzicht einer Än-
Sselen gal nicht nhaber des Bischofsamtes nahme bedarf (C 332 2
SCWESCH und mussten er AaUS den DI- Es gab bis ZU. Rücktritt Benedikts
schofslisten gestrichen werden. MMmMer- AVI einen einzigen derartigen Präzedenz-
hin gab CS Ja bereits einen aps ohne jede fall In der Papstgeschichte: Coelestin
Weihegewalt (siehe en In diesem Zu- 1294) hat ach eiInem 1Ur wenige Monate
sammenhang ist auch en, dass dauernden Pontifikat Se1INn Amt zurück-
ıIn VEISANSCHENH Jahrhunderten die gelegt, wobel auf die Motive für diesen
nhaber höchster kirchlicher Amter 1mM chritt hier nicht einzugehen 1sT. DIe
Kardinalsrang der Weihe ach 1Ur DI1ia- Dichtkunst hat sich allerdings dieses VOTr-
kone (Z Kardinal-Diakone), oder bemächtigt: ante pricht In SseiINner

1VINdAa Commedia VO  b eiInem In derüberhaupt keine Weihe besaßen, wI1Ie z. B
Kardinal-Staatssekretär (HacomMO Anton- Befindlichen, der „dUuS eigheit den großen
elli (1806—-1 Verzicht geleistet hat “ Es ist allerdings

Vgl LIh 1, 779
Linferno, l 111, che PEI vilt. fece STaM rihnuto“.

299

Dies bedeutet einen radikalen Bruch mit 

bisher Bestehendem. Die Geschichte weist 

zahlreiche Fälle auf, bei denen Kandidaten 

vordringliches Interesse an der mit dem Bi-

schofsamt bisweilen verbundenen landes-

herrlichen Hoheitsgewalt (z. B. Fürst[erz]

bischof) zeigten; die spirituelle Seite des 

Bischofsamtes (Bischofsweihe) stand nicht 

immer im Vordergrund. Durch den Emp-

fang der Tonsur waren die Betreffenden 

zwar Kleriker, konnten demnach kirch-

liche Ämter erlangen, besaßen aber keine 

Weihegewalt. Daher musste es auch in der 

Diözese einen mit Bischofsweihe Ausge-

statteten für Weihehandlungen geben; d. h. 

einen „Weihbischof “. Diese Bezeichnung 

wird allerdings, wie bereits erwähnt, heu-

te in anderem Zusammenhang verwendet. 

Der Zustand, wonach der amtierende Di-

özesanbischof keine Bischofsweihe besaß, 

stellte freilich eine Fehlentwicklung dar, 

deren Korrektur dringend erforderlich war.

Es bedeutet allerdings eine grobe 

Überdehnung des im Grunde genom-

men fundamentalistischen Standpunkts, 

wenn bisweilen die Behauptung aufgestellt 

wird, die in der Vergangenheit amtieren-

den Diözesanbischöfe ohne Bischofsweihe 

seien gar nicht Inhaber des Bischofsamtes 

gewesen und müssten daher aus den Bi-

schofslisten gestrichen werden. Immer-

hin gab es ja bereits einen Papst ohne jede 

Weihegewalt (siehe oben). In diesem Zu-

sammenhang ist auch zu bedenken, dass 

in vergangenen Jahrhunderten sogar die 

Inhaber höchster kirchlicher Ämter im 

Kardinalsrang der Weihe nach nur Dia-

kone waren (z. B. Kardinal-Diakone), oder 

überhaupt keine Weihe besaßen, wie z. B. 

Kardinal-Staatssekretär Giacomo Anton-

elli (1806–1876)6.

6 Vgl. LTh K, I, 779.
7 L’inferno, Teil III, „… che per viltà fece gran rifi uto“.

Zu beachten ist im Übrigen auch der 

Umstand, dass noch der CIC/1917 die Bi-

schofsweihe gar nicht zu den sakramen-

talen Weihestufen gezählt hatte. C. 949 

CIC/1917 führte aus, dass unter dem Be-

griff der höheren Weihen die Priester-, 

Diakonats- und Subdiakonatsweihe zu 

verstehen seien. Von einer Bischofsweihe 

ist in diesem Zusammenhang überhaupt 

nicht die Rede. – Demgegenüber legt 

c. 1009 CIC/1983 nunmehr drei (sakra-

mentale) Weihestufen fest, nämlich Epis-

kopat, Presbyterat und Diakonat.

Die Bischofsweihe kann nur einem 

Kandidaten erteilt werden, der bereits 

Priester ist. Dass jeder katholische Mann 

für das Amt des Papstes wählbar ist, steht 

außer Streit. Wenn der Gewählte bereits 

Priester ist, müsste er die Bischofsweihe 

empfangen. Wenn er aber überhaupt keine 

Weihe besitzt, müssten ihm die Priester- 

und Bischofsweihe gespendet werden.

5 Amtsverzicht

Der Papst kann von seinem Amt zurück-

treten, ohne dass der Verzicht einer An-

nahme bedarf (c. 332 § 2).

Es gab bis zum Rücktritt Benedikts 

XVI. einen einzigen derartigen Präzedenz-

fall in der Papstgeschichte: Coelestin V. 

(1294) hat nach einem nur wenige Monate 

dauernden Pontifikat sein Amt zurück-

gelegt, wobei auf die Motive für diesen 

Schritt hier nicht einzugehen ist. – Die 

Dichtkunst hat sich allerdings dieses Vor-

gangs bemächtigt: Dante spricht in seiner 

Divina Commedia von einem in der Hölle 

Befindlichen, der „aus Feigheit den großen 

Verzicht geleistet hat“7. Es ist allerdings 
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nicht sicher, OD damıt der aps gemeint bel einer der ( egenpäpste sich Johannes
WAÄäIrl. DIe Kirche selbst hat sich dem Urteil Mıt der Wahl artıns
des Dichters nicht angeschlossen: Coeles- ZU. aps (1417-1731) Uurc das Konzil
tiın wurde, TEUNLC. nicht SEINES wurde dem Papstschisma ein Ende berei-

telVerzichts, heiliggesprochen.

Fın verhelrateter Papst? eTlızıte ım
geltenden Papstwa  rech

DIe Möglichkeit, dass der ZU. aps (Je-
wählte verheiratet 1st, hätte auf die (Jül- DIe gegenwärtig ausschliefßlic. geltende
tigkeit der Wahl keinen Einfluss. Es ware Form der aps  a Uurc Kardinäle enTl-
ebenso denkbar, dass der Verheiratete pricht längst nicht mehr der Kepräsentanz
Tiester 1sT. Denn die katholische Kirche und dem Selbstverständnis der Weltkirche.
kennt auch den 1mM Amt befindlichen gültig Manche der wahlberechtigten Kardinä-
verheirateten Tiester ohne Zölibatspflicht. le egegnen einander ZU. ersten Mal 1mM
Der ZU. aps gewählte verheiratete T1eS- Konklave. Somit besteht auch nicht AaUSrel1-
ter musste die Bischofsweihe empfangen, en! Gelegenheit erforderlichen SOn-
Was aber, Ca der Betreffende bereits In dierungen untereinander. E1n spürbares

Defizit ist aber VOLF em ıIn der Tatsachegültiger Ehe lebt, auch ach Empfang der
Bischofsweihe keine Verpflichtung ZU. erblicken, dass die Diözesanbischöfe
Zölibat ach sich ziehen kann. als Vorsteher ihrer Teilkirchen (Diözesen,

Eparchien) fast überhaupt nicht In das (Je-
chehen der Papstwahl eingebunden Sind.

Pa Dsta bsetzungen war sind den papstwahlberechtig-
ten Kardinälen auch amtierende 107e-

Wenngleich die rechtliche Gültigkeit der sanbischöfe, DZw. Jene, die CS einmal SC
und mıt dem Erreichen derAbsetzung eiInes amtierenden Papstes

Urc. kirchliche oder weltliche (Gewalt Altersgrenze VO  b Jahren dem aps den
bis heute umstrıtten ist,“ fanden jedenfalls Rücktritt anbieten MUussten (C 401
derartige Absetzungen aps ann Der emerıtierte Diözesanbischof 1mM Kar-
AIl 5-9 der schon 1mM er VO  b dinalsrang behält, wI1Ie schon erwähnt, bis

Jahren den päpstlichen bestiegen Sseinem Lebensjahr das aktive Papst-
hatte, wurde SEe1INES ausschweifen- wahlrecht.
den Lebenswandels Urc. Kalser (Itito den iıne Kepräsentanz der Teilkirchen ist
Großen abgesetzt.” SOM 1mM Wählergremium 1Ur In schwar-

Das Okumenische Konzil VO  b Kon- chen Ansätzen egeben. Da aber die KIır-
STanz (1414-1418) hatte CN mıt drei mM1Le1- che „1N und AaUS den Teilkir:  10 besteht,
nander rivalisierenden Päapsten tun, ware eine ANSCHICSSCHLC Berücksichtigung

Vgl Zimmermann, e Papstabsetzungen des Mittelalters, (3iraz 1968
Vgl LIh V, 9046

Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution „Lumen gentium' 23; 3658
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nicht sicher, ob damit der Papst gemeint 

war. Die Kirche selbst hat sich dem Urteil 

des Dichters nicht angeschlossen: Coeles-

tin V. wurde, freilich nicht wegen seines 

Verzichts, heiliggesprochen.

6 Ein verheirateter Papst?

Die Möglichkeit, dass der zum Papst Ge-

wählte verheiratet ist, hätte auf die Gül-

tigkeit der Wahl keinen Einfluss. Es wäre 

ebenso denkbar, dass der Verheiratete 

Priester ist. Denn die katholische Kirche 

kennt auch den im Amt befindlichen gültig 

verheirateten Priester ohne Zölibatspflicht. 

Der zum Papst gewählte verheiratete Pries-

ter müsste die Bischofsweihe empfangen, 

was aber, da der Betreffende bereits in 

gültiger Ehe lebt, auch nach Empfang der 

Bischofsweihe keine Verpflichtung zum 

Zölibat nach sich ziehen kann.

7 Papstabsetzungen

Wenngleich die rechtliche Gültigkeit der 

Absetzung eines amtierenden Papstes 

durch kirchliche oder weltliche Gewalt 

bis heute umstritten ist,8 fanden jedenfalls 

derartige Absetzungen statt: Papst Johann 

XII. (955–964), der schon im Alter von 

18 Jahren den päpstlichen Stuhl bestiegen 

hatte, wurde wegen seines ausschweifen-

den Lebenswandels durch Kaiser Otto den 

Großen abgesetzt.9 –

Das Ökumenische Konzil von Kon-

stanz (1414–1418) hatte es mit drei mitei-

nander rivalisierenden Päpsten zu tun, wo-

8 Vgl. H .Zimmermann, Die Papstabsetzungen des Mittelalters, Graz 1968.
9 Vgl. LTh K, V, 946.
10 II. Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution „Lumen gentium“ 23; CIC/1983, c. 368.

bei einer der Gegenpäpste sich Johannes 

XXIII. nannte. Mit der Wahl Martins V. 

zum Papst (1417–1731) durch das Konzil 

wurde dem Papstschisma ein Ende berei-

tet.

8 Defi zite im 
geltenden Papstwahlrecht

Die gegenwärtig ausschließlich geltende 

Form der Papstwahl durch Kardinäle ent-

spricht längst nicht mehr der Repräsentanz 

und dem Selbstverständnis der Weltkirche. 

Manche der wahlberechtigten Kardinä-

le begegnen einander zum ersten Mal im 

Konklave. Somit besteht auch nicht ausrei-

chend Gelegenheit zu erforderlichen Son-

dierungen untereinander. Ein spürbares 

Defizit ist aber vor allem in der Tatsache 

zu erblicken, dass die Diözesanbischöfe 

als Vorsteher ihrer Teilkirchen (Diözesen, 

Eparchien) fast überhaupt nicht in das Ge-

schehen der Papstwahl eingebunden sind. 

Zwar sind unter den papstwahlberechtig-

ten Kardinälen auch amtierende Diöze-

sanbischöfe, bzw. jene, die es einmal ge-

wesen waren und mit dem Erreichen der 

Altersgrenze von 75 Jahren dem Papst den 

Rücktritt anbieten mussten (c. 401 § 1). 

Der emeritierte Diözesanbischof im Kar-

dinalsrang behält, wie schon erwähnt, bis 

zu seinem 80. Lebensjahr das aktive Papst-

wahlrecht.

Eine Repräsentanz der Teilkirchen ist 

somit im Wählergremium nur in schwa-

chen Ansätzen gegeben. Da aber die Kir-

che „in und aus den Teilkirchen“10 besteht, 

wäre eine angemessene Berücksichtigung 
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dieses Grundprinzips kirchlichen Selbst- DIe Bischofssynode als (sremium für
verständnisses bei der Wahl des Ober- die aps  a wurde 1mM (egensatz ZU.

haupts der Kirche längst fällig. derzeit geltenden Papstwahlrecht eine
Dazu kommt, dass die Kardinalswür- weltaus bessere Kepräsentanz der Uni-

de als solche keinen unmittelbaren ezug versalkirche aufweisen. Mitglieder der
ZUFK Weltkirche, sondern 1Ur ZUFK adt- ordentlichen (eneralversammlung der
kirche VO  b Rom aufweist. DIe drei Kang- Bischofssynode sind nämlich auch die
klassen VO  u Kardinälen (Kardinalbischöfe, Vertreter der unlerten Ostkirchen, Pa-
-priester, -diakone en jeweils eine 11- triarchen auc. WEnnn S1€ nicht Kardinäle
IC In den genannten ‚suburbika- sın Großerzbischöfe und Metropoliten.
rischen die Rom gelegenen 1INZuU kommen zehn Vertreter der erl-
sieben Bıstumern (Kardinalbischöfe), Dbzw. alen Ordensgemeinschaften, die VO  b der
den stadtrömischen Titelkirchen (Kardi- N10N der Generaloberen gewählt werden:
nalpriester) oder kirchlichen Sozlalein- diese MUSSeN ZW ar nicht Generalobere,

ohl aber TIiester se1ln. “*richtungen (Kardinaldiakone). Umso CI -

staunlicher erscheint CS aher, dass das Es ware wünschenswert, die ZU. elt-
aktive Papstwahlrecht derzeit ausschliefß- pun. der Sedisvakanz des päpstlichen
ich den Besıtz der Kardinalswürde SC tuhles bestehende Bischofssynode, auch
bunden 1st. Wenn S1e ktuell nicht einer Sitzung VCI-

ammelt ist, mıt dem Papstwahlrecht aUS-

zustTatten.

Bischofssynode DIe Anzahl der Mitglieder der DI-
als Wahlgremium? schofssynode wurde sich VO  b Jener der

derzeit wahlberechtigten Kardinäle nicht
Nstelle der Kardinäle, die derzeit aUS- unerheblich unterscheiden. Bel der zuletzt
SCHLLEISLIIC. aktives Wahlrecht besitzen, 1mM Jahr 2012 stattgefundenen Bischofssyn-
ware die 1mM Kirchenrecht I1- ode 28() stimmberechtigte Mitglie-

der anwesend. Fur das Konklave der Kar-kerte Bischofssynode mıt dem Wahlrecht
auszustatte DIe Bischofssynode ist ein dinäle wird VO  u einer Höchstzahl VO  b 120
vorwiegend AaUuSs amtierenden 107esan- Wählern dU:  Cn Bel der Papstwahl
bischöfen bestehendes beratendes (Gre- 2013 115 wahlberechtigte Kardinäle
mMlum, das ZWarLr für tändig eingerichtet anwesend.
ist, aber 1Ur besonderen Anlässen VO DIe Sedisvakanz des päpstlichen Stuh-
aps einberufen wird (CC. 342-348)* DIe les wuürde Umständen länger dauern
bischöflichen Mitglieder der Synode WEI - als dies bei den etzten Papstwahlen der
den VO  b den einzelnen Bischofskonferen- Fall WAarfl. 1eser SEWISS nicht er-
ZEeMN gewählt; CS kommen aber och einIge schätzende achtel. wuürde aber Urc. den
andere bischöfliche und nichtbischöfliche Vorteil aufgewogen, dass der nhaber des
Teilnehmer dazu. Auch der aps kann höchsten Amtes In der Kirche sich auf die
sätzliche Mitglieder ehrhel der Vorsteher VO  u Teilkirchen

11 Stoffers, Bischofssynode, 1n Lexikon für Kirchen- Uun: Staatskirchenrecht. 1, Paderborn
2000, 2872284

Stoffel, 346, ın Münsterischer Kommentar zu Codex lurıs Canon1cl, 1989
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dieses Grundprinzips kirchlichen Selbst-

verständnisses bei der Wahl des Ober-

haupts der Kirche längst fällig.

Dazu kommt, dass die Kardinalswür-

de als solche keinen unmittelbaren Bezug 

zur Weltkirche, sondern nur zur Stadt-

kirche von Rom aufweist. Die drei Rang-

klassen von Kardinälen (Kardinalbischöfe, 

-priester, -diakone) haben jeweils eine Ti-

telkirche in den so genannten „suburbika-

rischen“, d. h. um die Stadt Rom gelegenen 

sieben Bistümern (Kardinalbischöfe), bzw. 

den stadtrömischen Titelkirchen (Kardi-

nalpriester) oder kirchlichen Sozialein-

richtungen (Kardinaldiakone). Umso er-

staunlicher erscheint es daher, dass das 

aktive Papstwahlrecht derzeit ausschließ-

lich an den Besitz der Kardinalswürde ge-

bunden ist.

9 Bischofssynode 
als Wahlgremium?

Anstelle der Kardinäle, die derzeit aus-

schließlich aktives Wahlrecht besitzen, 

wäre die im neuen Kirchenrecht veran-

kerte Bischofssynode mit dem Wahlrecht 

auszustatten. Die Bischofssynode ist ein 

vorwiegend aus amtierenden Diözesan-

bischöfen bestehendes beratendes Gre-

mium, das zwar für ständig eingerichtet 

ist, aber nur zu besonderen Anlässen vom 

Papst einberufen wird (cc. 342–348)11. Die 

bischöflichen Mitglieder der Synode wer-

den von den einzelnen Bischofskonferen-

zen gewählt; es kommen aber noch einige 

andere bischöfliche und nichtbischöfliche 

Teilnehmer dazu. Auch der Papst kann zu-

sätzliche Mitglieder ernennen.

11 W. Stoff ers, Bischofssynode, in: Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht. Bd. I, Paderborn 
2000, 282–284.

12 O. Stoff el, C. 346, in Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, 1989.

Die Bischofssynode als Gremium für 

die Papstwahl würde im Gegensatz zum 

derzeit geltenden Papstwahlrecht eine 

weitaus bessere Repräsentanz der Uni-

versalkirche aufweisen. Mitglieder der 

ordentlichen Generalversammlung der 

Bischofssynode sind nämlich u. a. auch die 

Vertreter der unierten Ostkirchen, d. h. Pa-

triarchen (auch wenn sie nicht Kardinäle 

sind), Großerzbischöfe und Metropoliten. 

Hinzu kommen zehn Vertreter der kleri-

kalen Ordensgemeinschaften, die von der 

Union der Generaloberen gewählt werden; 

diese müssen zwar nicht Generalobere, 

wohl aber Priester sein.12 

Es wäre wünschenswert, die zum Zeit-

punkt der Sedisvakanz des päpstlichen 

Stuhles bestehende Bischofssynode, auch 

wenn sie aktuell nicht zu einer Sitzung ver-

sammelt ist, mit dem Papstwahlrecht aus-

zustatten.

Die Anzahl der Mitglieder der Bi-

schofssynode würde sich von jener der 

derzeit wahlberechtigten Kardinäle nicht 

unerheblich unterscheiden. Bei der zuletzt 

im Jahr 2012 stattgefundenen Bischofssyn-

ode waren 280 stimmberechtigte Mitglie-

der anwesend. – Für das Konklave der Kar-

dinäle wird von einer Höchstzahl von 120 

Wählern ausgegangen. Bei der Papstwahl 

2013 waren 115 wahlberechtigte Kardinäle 

anwesend.

Die Sedisvakanz des päpstlichen Stuh-

les würde unter Umständen länger dauern 

als dies bei den letzten Papstwahlen der 

Fall war. Dieser gewiss nicht zu unter-

schätzende Nachteil würde aber durch den 

Vorteil aufgewogen, dass der Inhaber des 

höchsten Amtes in der Kirche sich auf die 

Mehrheit der Vorsteher von Teilkirchen 
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(Diözesen, Eparchien) tutzen könnte. wurde allerdings kein £eDrauc. emacht.
DIe Einbeziehung VO  b UOrdenspriestern In DIe Zweidrittelmehrheit der ähler

sollte auch bei einer Wahl Urc. die |MEdas Wählergremium ist ein bedeutsamer
chritt schofssynode beibehalten werden.

DIe T1S für die Einberufung des
Konklaves mıt 1 3 spatestens agen Der Autor TÜNO Primetshofer OSs$R ist
ach INr der Sedisvakanz' ist ohne- Ordenspriester und niv.-Prof. für KIir-

chenrecht der Kath.-Theol. derdies Napp bemessen. Erstaunlicherweise
hat aber aps enedL. AVI ach seInem Unitversita WiIeN; Ehrendoktor der Katho-
Rücktritt (11.02.2013), aber och VOLF des- isch- Theologischen Privatunmnıiversitat LINZ;
SCIl Inkrafttreten (28.02.20 eine Bestim- Publikationen: Ordensrecht, reiburg ı Br
IHUNgS erlassen, wonach die ZU. Konklave gemeinsam mMit Helmuth Tee. Das
In Rom versammeltem Kardinäle ermäch- kirchliche ermögen, seine Verwaltung und
tigt wurden, eine Verkürzung dieser T1S Vertretung. Fn ANdDUC: für die Praxıis

1ien-New York 201beschließen. Von dieser Ermächtigung
15 „Univers] Dominicı Gregis’ s Anm 1) Nr
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(Diözesen, Eparchien) stützen könnte. 

Die Einbeziehung von Ordenspriestern in 

das Wählergremium ist ein bedeutsamer 

Schritt.

Die Frist für die Einberufung des 

Konklaves mit 15, spätestens 20 Tagen 

nach Eintritt der Sedisvakanz13 ist ohne-

dies knapp bemessen. Erstaunlicherweise 

hat aber Papst Benedikt XVI. nach seinem 

Rücktritt (11.02.2013), aber noch vor des-

sen Inkrafttreten (28.02.2013) eine Bestim-

mung erlassen, wonach die zum Konklave 

in Rom versammeltem Kardinäle ermäch-

tigt wurden, eine Verkürzung dieser Frist 

zu beschließen. Von dieser Ermächtigung 

13 „Universi Dominici Gregis“ (s. Anm. 1), Nr. 37.

wurde allerdings kein Gebrauch gemacht.

Die Zweidrittelmehrheit der Wähler 

sollte auch bei einer Wahl durch die Bi-

schofssynode beibehalten werden.

Der Autor: P. Bruno Primetshofer CSsR ist 

Ordenspriester und em. Univ.-Prof. für Kir-

chenrecht an der Kath.-Theol. Fakultät der 

Universität Wien; Ehrendoktor der Katho-

lisch-Theologischen Privatuniversität Linz; 

Publikationen: Ordensrecht, Freiburg i. Br. 
42003; gemeinsam mit Helmuth Pree: Das 

kirchliche Vermögen, seine Verwaltung und 

Vertretung. Ein Handbuch für die Praxis. 

Wien–New York 22010.

Primetshofer / Überlegungen zu Fragen des Papstwahlrechts


